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5. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen 

und Gebühren für die Abwasserbeseitigung   
in der Stadt Wittmund  
(Schmutzwasserkanal)  

  
  
Aufgrund der §§ 10, 11, 58 und 111 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (in der 
Fassung vom 17. Dezember 2010 – Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch Artikel  
2 des Gesetzes vom 08.02.2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 9) in Verbindung mit den §§ 5 
und 6 des Nds. Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 20. April 2017 (Nds. 
GVBl. S. 121) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. 
GVBl. S. 589), hat der Rat der Stadt Wittmund in seiner Sitzung am 10.12.2024 
folgende Satzung beschlossen:  
  
Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die 
Abwasserbeseitigung in der Stadt Wittmund (Schmutzwasserkanal) vom 15.12.2017, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 14.12.2022, wird wie folgt geändert:  
  
 
 
  

Artikel 1  
  
 

§ 13  
Gebührensätze  

  
Die Schmutzwassergebühr beträgt 3,29 EUR/m³ Abwasser. In dieser Gebühr ist die 
jährlich an das Land zu entrichtende Abwasserabgabe enthalten.  
  
  
  

  
  

Artikel 2  
  
Diese Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.  
  
Wittmund, den 11. Dezember 2024  
  
  
  
Claußen  

  
  


